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Bebauungsplan XXI-31b
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Bebauungsplan XXI-32d
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Bezirksbürgermeisterin

Berlin, den 28. September 2007

Planunterlage: Karte von Berlin 1 : 1000,
Grundlage für das Grenzbild ALK-Daten
vom Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf

Aufgestellt: Berlin, den 12.9.2006

Übersichtskarte 1 : 10.000 BBBBeeeebbbbaaaauuuuuuuunnnnggggssssppppllllaaaannnn    XXXXXXXXIIII----7777
für das Gelände zwischen

der Straße Alt-Biesdorf (B 1/5), dem U-Bahndamm und der 
Köpenicker Straße sowie den U-Bahndamm zwischen

der Straße Alt-Biesdorf und der Köpenicker Straße
im Bezirk Marzahn-Hellersdorf

Ortsteil Biesdorf

Die vorstehende Zeichenerklärung enthält gebräuchliche Planzeichen, auch soweit sie in diesem Bebauungsplan nicht verwendet werden.
Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 und die Planzeichenverordnung 1990 (PlanzVO90)

vom 18. Dezember 1990

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin

am 24.5.2007 beschlossen.

Amtsleiter

Der Bebauungsplan ist auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit § 6 Abs. 5 Satz 1
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden.

Die Verordnung ist am 17.10.2007 im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf S. 510 verkündet worden.

Bezirksstadtrat

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin
Abt. Ökologische Stadtentwicklung

Amt für Stadtplanung und Vermessung

Fachbereichsleiter Vermessung

Bezirksstadtrat

Fachbereichsleiter Stadtplanung

Der Bebauungsplan wurde in der Zeit vom 16.10.2006 bis einschließlich 16.11.2006 öffentlich ausgelegt.

Zu diesem Bebauungsplan gehört ein Grundstücksverzeichnis.
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Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin
Abt. Ökologische Stadtentwicklung

Amt für Stadtplanung und Vermessung

gez. Manthe 4.10.2006

gez. Niemann

gez. Weißbach

Berlin, den 18. September 2007

gez. Weißbach

gez. Dagmar Pohle gez. Norbert Lüdtke

Die Bezirksverordnetenversammlung hat den Bebauungsplan mit Deckblatt vom 16.3.2007
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Die Geltungsbereichsgrenze zwischen den Punkten A, B und C ist   
zugleich Straßenbegrenzungslinie.

Im Gewerbegebiet sind Werbeanlagen nur an der Stätte der Leistung 
zulässig. Die Oberkanten der Werbeanlagen dürfen eine Höhe von
47,0 m über NHN nicht überschreiten. Werbeanlagen mit wechselndem, 
bewegtem oder laufendem Licht sind unzulässig. Werbeanlagen, die 
größer als 2,0 qm sind, sind nur ausnahmsweise zulässig.

Zum Ausgleich im Sinne von § 1a Abs. 3 des Baugesetzbuches sind auf 
der künftigen Grünfläche "Paradiesgrünzug" zwischen Frankenholzer 
Weg, Theater am Park, Walsheimer Straße, künftiger Sportanlage und 
Blumberger Damm folgende Maßnahmen vorgesehen:

 
Die Kosten für die Ausgleichsmaßnahmen werden, einschließlich der 
Kosten für die dreijährige Entwicklungspflege, den Baugrundstücken im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes XXI-7 zugeordnet. Die Vertei-
lung der Kosten erfolgt nach dem Anteil der auf dem Baugrundstück 
zulässigen Grundfläche gemäß § 19 der Baunutzungsverordnung an
der gesamten Grundfläche im Baugebiet.

Zu diesem Bebauungsplan gehören als Bestandteile die Pflanzlisten
A und B vom März 2006.

-
-

-
-

die Anpflanzung von 10 Obstbäumen, 
die Anpflanzung eines mehrschichtigen Gehölzbestandes auf einer 
Fläche von 640 qm,
die Entsiegelung einer Fläche von 2.990 qm und
die Ansaat von 1.000 qm artenreichem Zierrasen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Textliche Festsetzungen

Im Gewerbegebiet sind die in § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 3 der Baunutzungs-
verordnung genannten Nutzungen (Lagerplätze und Tankstellen) nicht 
zulässig. Im Gewerbegebiet GE 1 sind Einzelhandelsbetriebe nur im 
ersten Vollgeschoss zulässig. Im Gewerbegebiet GE 2 sind Einzel-
handelsbetriebe nicht zulässig.

Bei der Ermittlung der zulässigen Grundfläche darf durch die Flächen von 
Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne 
des § 14 der Baunutzungsverordnung und baulichen Anlagen unterhalb 
der Geländeoberfläche, durch die das Grundstück lediglich unterbaut 
wird, die festgesetzte Grundflächenzahl bis zu einer Grundflächenzahl 
von 0,8 überschritten werden.

Mit Ausnahme der notwendigen Zufahrten und Zugänge sind die nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen entlang der Köpenicker Straße und 
der Straße Alt-Biesdorf in einer Grundstückstiefe von 5,0 m, gemessen 
von der Straßenbegrenzungslinie, zu begrünen. Je angefangene 200 qm 
ist mindestens ein Baum der Pflanzliste A mit einem Stammumfang von 
mindestens 18/20 cm zu pflanzen. Je angefangene 5,0 qm ist mindestens 
ein Strauch der Pflanzliste B zu pflanzen. Die festgesetzten Bäume und 
Sträucher sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.

Im Gewerbegebiet sind ebenerdige Stellplätze, mit Ausnahme von Stell-
plätzen über Tiefgaragen, durch Flächen, die zu bepflanzen sind, zu 
gliedern. Je vier Stellplätze ist mindestens ein Baum der Pflanzliste A mit 
einem Stammumfang von mindestens 18/20 cm zu pflanzen. Die Bäume 
sind in mindestens 6,0 qm großen Pflanzflächen auszuführen, dauerhaft 
zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.

Im Gewerbegebiet sind Außenwandflächen ohne Öffnungen ab einer 
Länge von 10,0 m mit selbstklimmenden, rankenden oder schlingenden 
Pflanzen zu begrünen. Die Abstände zwischen den Pflanzungen dürfen
2,5 m nicht überschreiten.

Im Gewerbegebiet ist eine Befestigung der Stellplätze, Wege und  Zu-
fahrten nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Auch 
Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie 
Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind 
unzulässig.

Hiermit wird beglaubigt, dass der Inhalt
dieser Abzeichnung mit dem Inhalt der
Urschrift des Bebauungsplanes XXI-7 
vom 12.9.2006 übereinstimmt.

Zu diesem Bebauungsplan gehört
das Deckblatt vom 16.3.2007.
(in die Abzeichnung eingearbeitet)

Berlin, den      

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin
Abteilung Ökologische Stadtentwicklung
Amt für Stadtplanung und Vermessung

Im Auftrag

Vervielfältigungen sind nicht erlaubt.


